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Kursleiter*innen für Waldbaden für Kinder und Jugendliche bieten mit Erlaubnis des Waldeigentümers 
Erlebnis-Wald-Spaziergänge und Seminare an. Sie vermitteln alles Wissenswerte über Waldbaden und das 

Ökosystem Wald, leiten Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsübungen an und unterstützen Kinder und 
Jugendliche u. a. in der Stressbewältigung. Mit den speziell auf Kinder und Jugendliche angewandten Übungen 

wurden bereits hervorragende Erfahrungen gemacht. Sowohl bei der Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) als auch bei Adipositas (Fettleibigkeit/Übergewicht). 

 
Mitteilung für den Arbeitgeber 

 
Die Deutsche Akademie für Waldbaden und Gesundheit veranstaltet das Seminar 

„Kursleiter*in für Waldbaden für Kinder & Jugendliche“ 
 

Ich: ________________________________________________________________________ 
 
Wohnhaft in: ________________________________________________________________ 
 
nehme für diese Ausbildung Bildungsurlaub in Anspruch 
 
Die Unterlagen zu der Bildungsveranstaltung (Inhalt mit Zielgruppe, Lernziele, Lerninhalte, 
zeitlicher Ablauf) finden Sie im anhängenden Flyer. 
 
In folgenden Bundesländern ist das Seminar als Bildungsurlaub anerkannt 

 
 Berlin (AZ: II A 7 Tr - 130234, bis 13.07.2027) 
 Brandenburg (AZ: 46.14-61598, bis 23.10.2025) 
 Bremen (AZ: 23-17 2025/391, bis 13.07.2027) 
 Hamburg (AZ: HI 43-3/406-07.5, 65344, 24.08.2026 bis 17.12.2028) 
 Hessen (AZ: III7-55n-4145-1436-24-1160, bis 09.06.2026) 
 Niedersachsen (AZ: B23-119303-52 bis 31.12.2025) 
 Rheinland-Pfalz (AZ: 7774/0171/24, gültig bis 09.06.2026) 
 Saarland (unbefristet anerkannt lt. § 6 Abs. 7 Satz 1 SBFG)   
 Sachsen-Anhalt (AZ: 207-53502-2025-136, bis 14.07.2026) 
 Schleswig-Holstein (AZ: WBG/B/35736, bis 30.09.2027) 
 Thüringen (AZ: 23-0342-2464 unbefristet) 

 
In Baden-Württemberg ist die Deutsche Akademie für Waldbaden und Gesundheit als 
Bildungseinrichtung nach § 10 Abs.3 BzG BW (AZ: 12c13-6002-61) anerkannt.   
In Nordrhein-Westfalen ist die Deutsche Akademie für Waldbaden und Gesundheit nach § 10 AWbG 
(AZ: 48.06.01-328) als Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung anerkannt. 
 
In allen weiteren Bundesländern ist das Seminar noch im Antragsverfahren. 
Ausnahmen sind Bayern und Sachsen dort ist Bildungsurlaub nicht möglich. 
 
 
 
 
 
 

 
 
_________________________                                        ___________________________ 
Stempel & Unterschrift DAWG     Unterschrift Teilnehmer*in 
 


